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Problem: Zugangsrecht zum Facebook-Account des 
Erblassers
Einordnung: Erbrecht, Schuldrecht 

BGH, Urteil vom 12.07.2018
III ZR 183/17

EINLEITUNG
Mit der zunehmenden Digitalisierung stellen Daten einen immer größeren 
Bestandteil des Nachlasses dar. Dabei ist man sich weitgehend einig, dass diese 
grds. nach § 1922 BGB auf die Erben übergehen können. Äußerst umstritten 
ist hingegen die Frage, ob das in §  88 III TKG geregelte Fernmeldegeheimnis 
einem Zugriff der Erben auf die Daten des Erblassers entgegensteht. 

SACHVERHALT (LEICHT ABGEWANDELT)
Die Beklagte (B) betreibt das soziale Netzwerk „Facebook“, für dessen Nutzung 
die Eingabe von Kontozugangsdaten in Form von Benutzername und Passwort 
erforderlich ist. Am 04.01.2011 registriert sich die Erblasserin (E) mit Erlaubnis 
ihrer Mutter bei dem Dienst der B und unterhält unter dem Nutzernamen „E“ 
einen entsprechenden Account. Am Abend des 03.12.2012 wird sie von einer 
U-Bahn erfasst und verunglückt im Alter von 15 Jahren tödlich. Daraufhin ver-
setzt B das Benutzerkonto der E am 09.12.2012 in den sog. Gedenkzustand. 
Die Klägerin (K) ist die Mutter und gem. § 1925 I, II BGB gesetzliche Alleinerbin 
der E. Trotz bekannter Kontozugangsdaten kann sich K seit dem 09.12.2012 
nicht mehr in den Account ihrer Tochter einloggen. Das Konto und die auf den 
Servern der B gespeicherten Inhalte bleiben allerdings im Gedenkzustand 
bestehen. Die Regelungen dazu sind im Hilfebereich der Internetseite der B 
abrufbar. K verlangt daraufhin von B Zugang zum Benutzerkonto. K benötigt 
den Zugang, um Aufschluss darüber zu erhalten, ob ihre Tochter kurz vor ihrem 
Tod Suizidabsichten hegte. Zu Recht?

Prüfungsvermerk:
Datenschutzrechtliche Belange sind nicht zu prüfen.

Ziffer 4 der Facebook-Nutzungsbedingungen: „Du wirst Facebook nicht ver-
wenden, wenn du unter 13 Jahre alt oder ein verurteilter Sexualstraftäter bist.“
§ 3 Nr. 6 TKG: „Diensteanbieter" ist jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder an der Erbringung solcher Dienste 
mitwirkt.
§ 3 Nr. 24 TKG: „Telekommunikationsdienste" sind i.d.R. gegen Entgelt erbrachte 
Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über Tele-
kommunikationsnetze bestehen.
§ 88 II 1 TKG: Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter 
verpflichtet.
§ 88 III 1 TKG: Den nach Abs. 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen 
über das für die geschäftsmäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste 
einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus 
Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu 
verschaffen.

LEITSATZ
Beim Tod des Kontoinhabers eines 
sozialen Netzwerks geht der Nutzungs-
vertrag grundsätzlich nach § 1922 BGB 
auf dessen Erben über. Dem Zugang zu 
dem Benutzerkonto und den darin vor-
gehaltenen Kommunikationsinhalten 
stehen weder das postmortale Persön-
lichkeitsrecht des Erblassers noch das 
Fernmeldegeheimnis oder das Daten-
schutzrecht entgegen.

Diese Entscheidung des BGH hebt 
das Berufungsurteil des KG Berlin 
vom 31.05.2017, 21 U 9/16 auf, das 
wir in der RA 2017, 404 dargestellt 
hatten. 
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PRÜFUNGSSCHEMA

A. K gegen B gem. §1922 I BGB 
I. Erbenstellung der K
II. Vererblichkeit des Accounts

1. Entgegenstehende Nutzungsbedingungen
2. Wesen des Vertrags analog § 399 BGB
3. Postmortales Persönlichkeitsrecht
4. § 88 III 1 TKG

B. Ergebnis 

LÖSUNG

A. K gegen B gem. § 1922 I BGB
K könnte gegen B einen Anspruch auf Zugang zum vollständigen Benutzer-
konto ihrer verstorbenen Tochter E gem. § 1922 I BGB haben. 

I. Erbenstellung der K
K ist gem. § 1925 I, II BGB gesetzliche Alleinerbin ihrer Tochter E.

II. Vererblichkeit des Accounts
Weiterhin müsste der Facebook-Account vererblich sein. 

„[18] Der Anspruch auf Zugang zu dem Benutzerkonto und den dort 
gespeicherten Inhalten ergibt sich aus dem auf die Erben übergegangenen 
schuldrechtlichen Vertrag zwischen E und B.
[19] B und E haben mit Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter (§ 107 BGB) 
einen schuldrechtlichen Vertrag über die Einrichtung und Nutzung eines 
„Accounts" geschlossen. Die Rechtsnatur dieses Vertrags kann dahingestellt 
bleiben, da diese für die hier relevanten Rechtsfragen nicht erheblich ist.“

Das Vertragsverhältnis mit seinen Rechten und Pflichten könnte mit dem Tod 
der E nach § 1922 I BGB auf K übergegangen sein. Dadurch wäre sie in dieses 
eingetreten und hätte deshalb als Vertragspartner einen Anspruch auf Zugang 
zu dem Benutzerkonto der E sowie den darin enthaltenen vermögensrecht-
lichen und höchstpersönlichen (digitalen) Inhalten.

[22] Nach § 1922 I BGB geht das Vermögen als Ganzes auf die Erben über. Hierzu 
gehören grds. auch Ansprüche und Verbindlichkeiten aus schuldrechtlichen 
Verträgen – wie dem hier vorliegenden Nutzungsvertrag –, wobei der Erbe in 
die vertragliche Rechtsstellung mit sämtlichen Rechten und Pflichten eintritt.

1. Entgegenstehende Nutzungsbedingungen
Dieser Vererbbarkeit des „Account-Inhalts” im Wege der Gesamtrechtsnachfolge je- 
doch darf der Inhalt und die Gestaltung der Facebook-Verträge nicht entgegenstehen.

„[25] Die Nutzungsbedingungen der B enthalten keine Regelung zur 
Vererbbarkeit des Benutzungsvertrags und der Inhalte des Benutzerkontos. 
Die Regelungen beziehen sich lediglich auf das Verhalten des Nutzers 
zu Lebzeiten und enthalten keine Aussage für den Todesfall. Offen 
bleiben kann dementsprechend, ob die Vererbbarkeit des vertraglichen 
Nutzungsverhältnisses und des daraus folgenden Kontozugangsrechts in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen werden kann.

Das KG hatte in RA 2017, 404 die 
Frage offen gelassen, ob mit der Ver-
erblichkeit des Facebook–Accounts 
auch der Zugang zu den höchst-
persönlichen Inhalten  vererblich ist  
und Facebook aus datenschutz-
rechtlichen Gründen Recht gege- 
ben. Weil der BGH auch dies anders 
sieht (s.u.) entschied er hier, dass 
der Facebook-Account (und damit 
auch andere digitale Präsenzformen 
anderer sozialer Netzwerke) grund-
sätzlich mit allen Rechten und 
Pflichten gem. § 1922 BGB vererblich 
ist. 

Keine Regelung zum Todesfall des 
Nutzers in den Nutzungsbedin- 
gungen
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[26] Eine Unvererblichkeit ergibt sich auch nicht aus den Regelungen der  
B zum Gedenkzustand.
[27] Diese finden hier schon deshalb keine Anwendung, weil die Bestim-
mungen nicht Bestandteil des Nutzungsvertrags geworden sind, § 305 
II BGB. Die dem Vertrag zwischen der E und B zu Grunde liegenden Nut-
zungsbedingungen enthalten keine Regelungen zum Gedenkzustand. 
Vielmehr befanden sich diese lediglich im Hilfebereich des sozialen Netz-
werks, ohne dass hierauf in den Nutzungsbedingungen oder auf andere 
Weise bei Vertragsschluss verwiesen oder Bezug genommen wurde, wie 
es gem. § 305 II Nr. 1 und 2 BGB erforderlich gewesen wäre, um die Rege-
lungen Vertragsbestandteil werden zu lassen.“

2. Wesen des Vertrags analog § 399 BGB
Die Unvererblichkeit des „Account-Inhalts“ könnte sich allerdings aus dem 
Wesen des Vertrags ergeben. Dies soll analog § 399 BGB der Fall sein, wenn 
die vertraglichen Leistungen einem anderen, d.h. dem Erben, nicht ohne 
Veränderung ihres Inhalts erbracht werden können. 

„[35] Die Pflichten der Vertragsparteien - der B und des jeweiligen Nutzers 
- sind nicht höchstpersönlicher Natur. Nicht die Leistungen der B, die bei 
jedem Nutzer gleich sind, sondern nur die - von der Vertragsgestaltung 
unabhängigen - Inhalte, die von den Nutzern geschaffen und kommuni-
ziert werden, sind persönlichkeitsrelevant (z.B. das Gestalten der Profilseite 
oder das Versenden von Nachrichten. B verpflichtet sich gegenüber ihrem 
Vertragspartner, die Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen 
und entsprechend dem Auftrag des Nutzers Inhalte zu veröffentlichen oder 
Nachrichten an ein anderes Benutzerkonto zu übermitteln sowie die über-
mittelten Nachrichten beziehungsweise die mit diesem Konto geteilten 
Inhalte zugänglich zu machen. Insoweit handelt es sich um rein technische 
Leistungen, die nicht personenbezogen sind. Diese können - anders als 
etwa bei einem Behandlungsvertrag mit einem Arzt - unverändert auch 
gegenüber den Erben erbracht werden.“

Aus dem Wesen des Vertrags lässt sich damit analog § 399 BGB keine 
Unvererblichkeit des „Account-Inhalts“ ableiten.

3. Postmortales Persönlichkeitsrecht 
Zu prüfen ist weiterhin, ob der Vererblichkeit das postmortale Persönlich-
keitsrecht der E entgegensteht. 

„[52] Entgegen einer im Schrifttum vertretenen Auffassung steht das 
postmortale Persönlichkeitsrecht der E der Vererbbarkeit digitaler höchst-
persönlicher Inhalte nicht entgegen.
[53] Dieses wird aus dem Grundrecht der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde gem. Art. 1 I GG hergeleitet und dient dem Schutz 
des allgemeinen Achtungsanspruchs, der dem Menschen kraft seines 
Personseins zusteht, und des sittlichen, personalen und sozialen 
Geltungswerts, den die Person durch ihre eigene Lebensleistung erwor- 
ben hat (st. Rspr.). Bei einem Eingriff in dessen immaterielle Bestandteile 
können die nächsten Angehörigen des Verstorbenen Abwehrrechte in 
Form von Unterlassungs- und Widerrufsansprüchen geltend machen. 
Ein dem Erbrecht vorgehendes Recht der nächsten Angehörigen an den 
höchstpersönlichen digitalen Inhalten begründet dies nicht, weshalb 

Die Nutzungsbedingungen enthiel- 
ten auch keine direkten Rege-
lungen zum Gedenkzustand. Diese 
befanden sich nur im Hilfebereich 
des Netzwerks, ohne dass bei Ver-
tragsschluss darauf hingewiesen 
wurde.

Die Leistungen, die Facebook erbringt, 
sind rein technischer Natur und nicht 
personenbezogen.

Auch das Wesen des Vertrags steht 
der Vererbarkeit des Facebook- 
Account nicht analog §  399 BGB 
wegen Höchstpersönlichkeit ent- 
gegen.

Gleiches gilt für das aus Art. 1 I GG 
folgende postmortale Persönlich-
keitsrecht der Erblasserin.



467ZivilrechtRA 09/2018

© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG

es im vorliegenden Zusammenhang nicht entscheidungserheblich ist, 
dass hier die Erben ohnedies zugleich die nächsten Angehörigen der 
Verstorbenen sind.“

4. § 88 III 1 TKG
Schließlich darf dem Anspruch aus § 1922 I BGB das Fernmeldegeheimnis 
des § 88 III 1 TKG nicht entgegenstehen. Danach ist es den nach § 88 II TKG 
Verpflichteten untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige 
Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer 
technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den 
näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen.

„[56] Es kann dahingestellt bleiben, ob und bezüglich welcher Leistungen B 
Anbieterin von Telekommunikationsdiensten oder Telemediendiensten ist. 
Ein Verstoß gegen § 88 III TKG liegt jedenfalls deshalb nicht vor, weil der 
Erbe eines Kommunikationspartners nicht "anderer" i.S.d. Vorschrift ist.
[57] Andere i.S.v. § 88 III TKG sind Personen oder Institutionen, die nicht an 
dem geschützten Kommunikationsvorgang beteiligt sind. Die Beteiligten 
eines Telekommunikationsvorgangs sollen davor bewahrt werden, dass 
der Inhalt und die näheren Umstände der Telekommunikation Dritten, die 
an dem Vorgang nicht beteiligt sind, zugänglich werden. Dies entspricht 
dem verfassungsrechtlichen Schutz nach Art. 10 I GG, dessen Träger die  
- auch minderjährigen - tatsächlichen Kommunikationsteilnehmer sind.
[58] Der Erbe ist nicht anderer i.d.S., sondern vielmehr mit dem 
Erbfall Beteiligter der im Zeitpunkt des Erbfalls nicht beendeten und 
deshalb dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses unterstehenden 
Kommunikationsvorgänge geworden.
[59] Es kann im vorliegenden Fall unterstellt werden, dass die auf den 
Servern der B unter den Benutzerkonten der Teilnehmer ihres Netzwerks 
abgespeicherten Inhalte noch dem Schutzbereich des Fernmeldegeheim-
nisses unterliegen, auch wenn der technische Übermittlungsvorgang 
abgeschlossen ist.
[60] Die Bereitstellung der Inhalte des Benutzerkontos für den Erben ver-
stößt ebenso wenig gegen das Fernmeldegeheimnis wie die fortlaufende 
Bereitstellung für den ursprünglich Kontoberechtigten. B macht weiterhin 
entsprechend ihrer vertraglichen Verpflichtung einerseits gegenüber dem 
Absender beziehungsweise Teilenden und andererseits gegenüber dem 
Berechtigten des Empfängerkontos - nunmehr dem Erben - die Inhalte für 
das betreffende Benutzerkonto zugänglich. Die Zugangsgewährung für 
den Erben erfolgt im Rahmen des - unterstellt - durch das Fernmeldege-
heimnis geschützten Kommunikationsvorgangs. Denn der Erbe wird mit 
dem Tod des ursprünglichen Kontoberechtigten als neuer Vertragspartner 
und Kontoberechtigter zum Teilnehmer der auf Grund der Speicherung 
und Bereitstellung der Inhalte für das Benutzerkonto fortlaufenden Kom-
munikationsvorgänge. Der Erblasser dagegen scheidet mit seinem Tod als 
geschützter Kommunikationspartner aus. Teilnehmer einer Kommunikation 
und damit vom Fernmeldegeheimnis geschützt kann begriffsnotwendig 
nur eine lebende Person sein.
[61] Aus den in den obigen Ausführungen zur Vererbbarkeit des 
vertraglichen Zugangsrechts der Verstorbenen genannten Gründen 
erfordert auch der Zweck des § 88 III TKG nicht, den Erben den Zugang zu 
dem Benutzerkonto zu versagen.

Auf § 88 III 1 TKG hatte das KG seine 
Entscheidung gestützt, RA 2017, 
404. Der BGH begründet hier eine 
andere Rechtsauffassung.

Definition des „anderen“ i.S.d. §  88 
III TKG

Der Erbe ist nicht „anderer“ i.S.d. § 88 
III TKG. 

Kein Verstoß gegen das Fernmelde- 
geheimnis

Die Erblasserin schied mit ihrem Tod 
als ein von § 88 III TKG geschützter 
Kommunikationspartner aus. Vom 
Fernmeldegeheimnis geschützter 
Partner einer Kommunikation kann 
nur eine lebende Person sein.
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[62] Ein Vergleich mit der erbrechtlichen Rechtslage bei analoger
Briefpost sowie ausgedruckten oder auf Medien des Erblassers
gespeicherten digitalen Inhalten, bei denen ein erbrechtlicher
Übergang stattfindet, bestätigt dieses Ergebnis.
Bei digitalen Inhalten würde - sollte das Fernmeldegeheimnis auf den
Erben angewendet werden - die Zugangsmöglichkeit für diesen davon
abhängen, einerseits ob Inhalte etwa durch Ausdrucken verkörpert oder
auf einem Medium des Erblassers gespeichert sind und andererseits ob
diese lediglich digital auf Servern des Anbieters abrufbar sind. So erhielte
der Erbe Zugang zu einer über den "Messenger" der B an das Benutzer-
konto des Erblassers gesandten Nachricht, wenn dieser sie auf einem
eigenen Medium abgespeichert hätte, während dem Erben der Zugang zu
derselben Nachricht verwehrt würde, wenn der Erblasser die Nachricht auf
dem Server der B belassen hätte. Diese unterschiedliche Behandlung des-
selben Inhalts abhängig von dem Speichermedium oder der Verkörperung
und damit letztlich von Zufällen ist nicht gerechtfertigt. In allen Fällen ist
der Grad des Vertraulichkeitsinteresses sowohl des Absenders als auch
des Empfängers gleich.
[63] Ein Vertraulichkeitsinteresse hat nach den Grundsätzen der Gesamt-
rechtsnachfolge gegenüber dem Erben zurückzustehen. Die Rechtsordnung
sieht, wie sich aus § 2047 II und §   2373 S. 2 BGB ergibt, einen Übergang
auch höchstpersönlicher Inhalte auf den Erben vor, ordnet das Geheim-
haltungsinteresse des Erblassers und der Kommunikationspartner folglich
grds. dem durch Art. 14 I 1 GG geschützten Erbrecht unter. Der Übergang
auch nichtvermögensrechtlicher Inhalte an den Erben ist demnach von der
Rechtsordnung gebilligt und gewollt. Dies ist auch im Rahmen der Aus-
legung des Begriffs "anderen" i.S.d. § 88 III TKG zu berücksichtigen. Dem
wird nur eine Interpretation, wonach ein Erbe nicht anderer i.S.d. Vorschrift
ist, gerecht. Dies abweichend zu beurteilen, würde ohne nachvollziehbaren
Grund zu einer Durchbrechung des erbrechtlichen Grundsatzes der Univer-
salsukzession führen, ohne dass dies im Telekommunikationsgesetz eine
Anknüpfung findet. Die - im Unterschied zur analogen Post oder zu auf
einem Medium des Erblassers gespeicherten digitalen Inhalten - bei server-
basierten Speicherungen fortbestehende Zugriffsmöglichkeit des Betreibers
kann zwar dazu führen, dass der Diensteanbieter weiter zur Wahrung des
Fernmeldegeheimnisses verpflichtet ist und damit eine Weitergabe an
außerhalb des Kommunikationsverhältnisses stehende Dritte unzulässig
bleibt. Die fortlaufende Zulässigkeit der Bereitstellung für das auf den Erben
übergegangene Benutzerkonto wird hierdurch aber nicht berührt.“

Mithin steht das Fernmeldegeheimnis aus § 88 III TKG einem Anspruch nach  
§ 1922 I BGB ebenfalls nicht entgegen.

IV. Ergebnis
K hat daher gegen B einen Anspruch auf Zugang zum vollständigen
Benutzerkonto ihrer verstorbenen Tochter E aus § 1922 I BGB.

FAZIT
Der BGH hat die vom KG offen gelassenen Rechtsfragen betreffend den gene-
rellen Umgang mit digitalen Inhalten eines Nachlasses geklärt. Es ist denkbar, 
dass Provider versuchen werden, die Vererbbarkeit der bei ihnen gespei-
cherten Daten generell auszuschließen.

Entscheidendes Argument: Ver-
gleich des Zugangs des Erben zu 
bereits verkörperten Inhalten

Das KG, Urteil vom 31.05.2017,  
21 U 9/16, RA 2017, 404  hatte ver- 
treten, dass das Fernmeldegeheim- 
nis nur dann gebrochen werden 
dürfe, wenn alle betroffenen Kon-
takte der Verstorbenen hiermit 
einverstanden seien. Dieser Ansicht 
folgt der BGH nicht. Der Senat 
wendet den Begriff „anderer“ in § 88 
III TKG nicht auf den Erben an, weil es 
dem mit der Gesamtrechtsnachfolge 
von Art. 14 GG geschützten Recht 
des Erben einen höheren Rang 
einräumt als dem Geheimhaltungs-
interesse des Erben und dessen 
Kommunikationspartner. §§  20147 
II, 2373 S. 2 BGB lassen schließlich 
auch höchstpersönliche Inhalte auf 
den Erben übergehen. 



Übersichten

Klausurhinweise

Checklisten 

Musterlösungen

Merksätze







Strukturiertes Lernen ab dem 
Hauptstudium bis zum Examen

Career 
Skripte

Repetitorium

Erhältlich im Onlineshop und 
in Ihrer Buchhandlung
verlag.jura-intensiv.de

StPO in 33 Fällen erklärt
Die prüfungsrelevanten Beweisverbote 
in der Strafrechtsklausur

Die wichtigsten klausurtypischen Probleme

Kurzfälle nach prüfungsrelevanter Rechtsprechung

Kompaktes Wissen für die Klausur

Beweisverbote: Kurz & verständlich auf 81 Seiten dargestellt

1. Auflage, Juli 2018, ISBN: 978-3-946549-57-4

© zinkevych / Fotolia 9,90 €

NEU



Jetzt zur 

VOLLVERSION 

WIS�EN..., 

m 

9'91Vft\Oinl •• 'a 
�udierende & Referendare 

� JURA

1 T 
11 INTENSIV

'.]• JURA 
rf INTENSIV verlag.jura-intensiv.de 

RA  
09/2018

https://verlag.jura-intensiv.de/ra-ausbildungszeitschrift/einzelhefte/?p=1



